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07OBQ17022

Gemeinde Offenbach an der Queich

Bebauungsplan „West I“, 2. Änderung

1 Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO)

Zulässig sind:

 Wohngebäude.

 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie

nicht störende Handwerksbetriebe.

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Unzulässig sind:

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

 Anlagen für Verwaltungen.

 Gartenbaubetriebe.

 Tankstellen.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§16 - 21 a BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzt. Eine Überschrei-

tung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist zulässig.

1.2.2 Geschossflächenzahl (GFZ), Zahl der Vollgeschosse

Die Geschossflächenzahl sowie die Zahl der Vollgeschosse sind im zeichnerischen Teil des Bebau-

ungsplanes festgesetzt.

1.2.3 Erdgeschossfußbodenhöhe

Die Erdgeschossfußbodenhöhe, gemessen in Gebäudemitte, muss zwischen 0,5 und 0,9 m über der

maßgebenden Verkehrsfläche (Gehweghinterkante) liegen.
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1.3 Nebenanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO)

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-

lässig. Die maximale Traufhöhe von Nebenanlagen beträgt 2,5 m. Hinsichtlich Dachform und Dach-

neigung sind Nebenanlagen an das Hauptgebäude anzugleichen.

1.4 Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Festgesetzt ist in WA 2 bis WA 6 eine offene Bauweise. In WA 1 ist eine geschlossene Bauweise

festgesetzt.

1.5 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) sind auch außerhalb der überbaubaren

Grundstücksfläche zulässig. Zu öffentlichen Verkehrsflächen ist mit Garagen ein Mindestabstand

von 5 m einzuhalten.

Zusammengefasste Garagen sind bezüglich Dachform, Außenwandmaterial und Dachform einheit-

lich zu gestalten. Die Traufhöhe hat 2,5 m zu betragen. Versätze innerhalb von Garagenreihungen

sind bis 1,5 m Tiefe zulässig.

1.6 Stellung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die im zeichnerischen Teil festgesetzte Gebäuderichtungen sind zu beachten. Ausnahmen können

zugelassen werden, wenn nachbarliche und öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden und

gestalterische Gründe nicht entgegenstehen.

1.7 Pflanzgebote

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Innerhalb der als Pflanzgebot festgesetzten Flächen ist eine lockere Hecke aus überwiegend stand-

ortgerechten Sträuchern anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. In die Hecken entlang der west-

lichen und nördlichen Geltungsbereichsgrenze ist je Grundstück mindestens ein Laubbaum zu in-

tegrieren.

Die im Plan festgesetzten Einzel- oder flächenhaften Pflanzgebote sind einzuhalten. Geringfügige

Veränderungen sind zulässig, wenn Leitungstrassen oder Zufahrten dies erfordern.
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2 Örtliche Bauvorschriften

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

2.1.1 Dächer

Zulässig sind Satteldächer und Pultdächer, bei eingeschossiger Bauweise auch Walmdächer. Die zu-

lässige Dachneigung ist im zeichnerischen Teil festgesetzt.

2.1.2 Kniestock

Kniestöcke sind bis 0,5 m Höhe zulässig.

2.2 Einfriedungen

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Zu öffentlichen Verkehrsflächen sind bauliche Einfriedungen bis zu einer Höhe von 0,8 m zulässig.

Höhere Einfriedungen sind nur in Form von Hecken/Sträuchern zulässig.

An den übrigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen nur in Form von Hecken/Sträuchern, ggf.

kombiniert mit einem max. 1,0 m hohen Zaun aus Drahtgeflecht, zulässig.

In Angrenzung zu Flurstück 730 (Wirtschaftsweg) können Einfriedungen bis 2,0 m, gemessen ab

Geländeoberkante des Flurstücks 730 zugelassen werden.

Vorschriften des Nachbarrechtes sind einzuhalten.
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3 Hinweise

3.1 Altlasten und Altablagerungen

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwas-

sers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben bekannt werden,

ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt als Obere Bodenschutzbehörde

zu informieren.

3.2 Archäologische Denkmalpflege

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen, hat der Bauträ-

ger/ Bauherr die ausführenden Firmen vertraglich zu verpflichten, der Generaldirektion Kulturelles

Erbe, Direktion Archäologie in Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzu-

zeigen. Die ausführenden Firmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-

zes hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden,

die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Ver-

lust zu sichern.

Dies entbindet Bauträger/Bauherren jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber

dem Landesamt für Denkmalpflege.

Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen Denkmalpflege ein

angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen – in Absprache mit den ausfüh-

renden Firmen – planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entspre-

chend durchgeführt werden können.

3.3 Baugrund

Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstücken durch indivi-

duelle Bodengutachten klären zu lassen. Auf die Vorgaben der DIN 4020 bzw. der DIN EN 1997-2

wird hierbei verwiesen.

3.4 Bodenschutz

Erdaushub:

Der gewachsene Boden ist in den Grünflächen weitestgehend zu erhalten. Bei Baumaßnahmen ist

der Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den

nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstück (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulässig - einem

Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des Bo-

dens angestrebt werden.

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmähen entfernt werden. Humus-

haltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfähiger Unterboden sollten beim Aushub getrennt

gelagert und getrennt wieder eingebaut werden.
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Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Öl, Bitumenreste, Müll, Abbruchmaterial, etc.) und auf

Fremdgeruch zu prüfen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen und das belas-

tete Material ordnungsgemäß zu entsorgen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte

oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können,

sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Höhe erfolgen.

Auf Schutz vor Vernässung sollte geachtet werden.

Anfallende Baustellenabfälle (z.B. Folien, Farben, etc.) und nicht mineralischer Bauschutt sind ord-

nungsgemäß zu entsorgen und dürfen nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Ar-

beitsgraben) verwendet werden. Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzuführen

(Recycling). Auf §§ 3 und 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) wird in diesem Zusammenhang

verwiesen.

Für nicht überbaute Flächen sind während der Baumaßnahme Bodenverdichtungen – verursacht

z.B. durch häufiges Befahren – auf das unabdingbare Maß zu beschränken. Ggf. sollten mechani-

sche und/oder pflanzliche Lockerungsmaßnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B. Lupine,

Luzerne, Phäcelie und Ölrettich) durchgeführt werden.

Aufschüttungen:

Aufschüttungen dürfen nur mit einwandfreiem, nicht verunreinigtem Bodenmaterial erfolgen. Da-

bei sind die technischen Regeln der LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mine-

ralischen Reststoffen/Abfällen“ mit den Zuordnungswerten Z 1.1 für Feststoffe im Eluat einzuhal-

ten.

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12

BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 „An-

forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln der Län-

der-Arbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neusten Fassung zu beachten. Für weitere Ausführungen

wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die

ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mwkel.rlp.de) hingewiesen.

3.5 Radonbelastung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal erhöhtes Radonpotential über einzel-

nen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Orientierende Radonmessungen in der Bodenluft in Ab-

hängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes sind empfeh-

lenswert. Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung

der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie und

Bergbau.


